
299 Generalstab

Landkriegführung. Regierung und 
Reichstag besaßen gegenüber dem 
G. kein Kontroll- oder Weisungs
recht. Mit dem Übergang zum Impe
rialismus wurde die militärische 
Vorbereitung des Krieges um die 
Neuaufteilung der Welt zugunsten 
Deutschlands zur Hauptaufgabe des 
G. Damit verbunden war die Vorbe
reitung vielfältiger Maßnahmen zur 
Unterdrückung der antimilitaristi
schen Kräfte, vor allem der Arbeiter
bewegung. Unter der Leitung seines 
Chefs, A. Graf v. Schlieffen, ent
stand im G. der abenteuerliche 
Schlieffenplan, der 1914 dem deut
schen Aufmarsch- und Operations
plan im Prinzip zugrunde lag und 
die Verletzung der Neutralität Bel
giens und Luxemburgs vorsah. Wäh
rend des —► ersten Weltkrieges nahm 
der G. im Interesse des Monopolka
pitals und der Junker immer stärke
ren Einfluß auf die Politik und die 
Kriegswirtschaft. Unter P. v. Hin- 
denburg und E. Ludendorff wurde 
die Militärdiktatur verschärft und 
die totale Kriegführung organisiert. 
Der G. war für die verbrecherische 
deutsche Kriegführung verantwort
lich. 1918 organisierte er die militäri
sche Intervention gegen Sowjetruß
land. In der —*■ Novemberrevolution 
1918 und in den revolutionären 
Nachkriegskämpfen war er das mili
tärische Führungszentrum der Kon
terrevolution und hatte maßgebli
chen Anteil an der Niederschlagung 
der Arbeiterklasse und an der Erhal
tung der imperialistischen Herr
schaftsverhältnisse in der —*■ Weima
rer Republik. Obwohl der G. gemäß 
Art. 160 des —*• Versailler Vertrages 
aufzulösen war, blieb er in getarnter 
Form bestehen. Seine wichtigsten 
Abteilungen gingen in das Truppen
amt der Reichswehr über. Der G. 
der Reichswehr betrieb zusammen 
mit den anderen antidemokrati
schen, imperialistischen Kräften eine 
Politik der Unterhöhlung der Wei
marer Republik und der Errichtung 
einer offenen Diktatur. In der Zeit

der Weltwirtschaftskrise 1929—1932 
unterstützte er die Bestrebungen zur 
Errichtung einer faschistischen Dik
tatur. Mit dem Aufbau der faschisti
schen Wehrmacht gingen aus dem 
Truppenamt die G. der Wehr- 
macntsteile Heer, Luftwaffe und 
Marine hervor. Ab 1938 entstand 
mit dem Wehrmachtsführungsstab 
eine Art Wehrmachts-G. beim Ober
kommando der Wehrmacht 
(OKW). Der G. des Heeres blieb je
doch das wichtigste Planungsorgan. 
Er arbeitete die verbrecherischen 
Aggressionspläne gegen Österreich, 
die Tschechoslowakei, Polen, Hol
land, Belgien, Luxemburg, Frank
reich, Jugoslawien und Griechen
land sowie für den Überfall auf die 
UdSSR aus. Die G. der faschisti
schen Wehrmacht, vor allem der G. 
des Heeres, gehören zu den Haupt
verantwortlichen für die bestialische 
Kriegführung, vor allem gegen die 
UdSSR, den Massenmord an Zivili
sten und die Ausplünderung der be
setzten Gebiete. Durch das —► Pots
damer Abkommen wurden die faschi
stischen G. aufgelöst und verboten. 
Im Nürnberger Hauptkriegsverbre
cherprozeß verhinderten jedoch die 
Westmächte, daß die G. zu verbre
cherischen Organisationen erklärt 
wurden. Zahlreiche' G.soffiziere 
setzten ihre Tätigkeit im Dienste der 
westlichen Besatzungsmächte fort 
und waren bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Remilitarisierung 
und beim Aufbau der —<• Bundeswehr 
führend tätig. Mit der Schaffung 
einer zentralen militärischen Füh
rung im »Bundesverteidigungsmini
sterium« (1955) entstand der G. in 
neuer Form wieder. Aus der militäri
schen Abteilung des Amtes Blank 
(1950—1955) gingen der Führungs
stab der Bundeswehr sowie die Füh
rungsstäbe der Teilstreitkräfte 
(Heer, Luftwaffe, Marine) hervor. 
Die Führungsstäbe setzen unter den 
veränderten politischen und militäri
schen Bedingungen die antinationa
len und antidemokratischen Tradi-


